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Geschäftsführung bei BGB-Vorstand (§ 26 BGB)  
(vorher bei Gesamt-Vorstand = 10 Personen) 
  
Generalsekretär in Satzung als besonderer Vertreter nach § 30 BGB  
(Führung der Geschäftsstelle) 

Sportdirektor in Satzung als besonderer Vertreter nach § 30 BGB  
(Führung des Leistungssports, aber nach Weisung ehrenamtlicher Vorstand) 
  
Sportdirektor in Satzung als besonderer Vertreter nach § 30 BGB  
(alleinige Führung des Leistungssports) 
  
Trennung zwischen operativer Geschäftsführung (hauptamtlicher Vorstand) 
und strategischer Gesamtverantwortung (ehrenamtliches Präsidium) 

ab 2009

Schritte in die Hauptamtlichkeit

ab 2014

ab 2018

ab 2021

ab 2024



entsenden Delegierte
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Justitiar*in Anti-Doping-
Beauftrag.

Datenschutz-
Beauftrag.

Sicherheits- 
beauftag.

Good 
Governance-

Beauftrag.

Historischer 
Arbeitskreis

strategische Projekte

Ehrenamt Hauptamt

Bundestrainer*innen

Mitarbeiter*innen der Deutschen Ruderjugend

Ombudsperson

hauptamtlicher Vorstand

Mitarbeiter*innen Leistungssport

Mitarbeiter*innen der  
Ruderakademie Ratzeburg

Mitarbeiter*innen der DRV-Geschäftsstelle

Grafik gibt die derzeitigen sechs Fachressorts und Beauftragten wider

wählt

bestellt

wählt


